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Finanzamt Hamburg· Nord - 17 -

SteuernuRRer 17/431/15399 
(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben) 

22453 Hamburg 
Borsteler Chaussee 45 

Telefon 040 42806·287 

06.11.2024 

FHH Finanza• t,Pf 600707,22207 HH 
00000257'1 

Gaaeiiwohl-ök:-ie Nord 

Freistellungsbescheid 

für 2021 bis 2023 zur 
e.v. 
z.Hd. Da11iel Hosse 
st-1111str. 23 
22769 ~urg 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 

und Gewerbesteuer 

eitst:el1u119- - - - - -------- - - -----

Art der Feststellung 
Der Bescheid ergeht nach§ 164 Abs . I AD unter de • Vorbehalt der Nachprüfung. 

Feststellung 
U.f• 119 der Steuerbefreiu119 
Die Körperschaft ist nach§ 5 Abs. I Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. 
Sie ist nach§ 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. 

Hi11weise zu steuerbegü11stigte11 Zwecke11 
Die Körperschaft fördert i • Sinne der§§ 51 ff. AD ausschließlich und un• ittelbar folgende 
ge• einnützige Zwecke: 
· Förderung der Erziehung(§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 7 AD> 
- Förderung der Volks- und Berufsbildung 

einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 7 AD) 
- Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege(§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 8 AO) 
- Förderung des U• weltschutzes einschließlich des Kli• aschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 8 AO) 

- Förderung des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes(§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 8 AD) 
- Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz(§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 16 AD) 
- Allge• eine Förderung des de • okratischen Staatswesens(§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 24 AO) 
• Förderung des bürgerschaftlichen Engage• ents (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 25 AD) 

Hi11weis zur Ausstellu119 vo11 Zuwe11du119sbestätigu11gen 
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet 
werden, Zuwendungsbestätigungen nach a• tlich vorgeschriebene• Vordruck(§ 50 Abs. l EStDV) auszu­
stellen. Die a• tlichen Huster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen i • 
Internet unter https://www . for • ulare-bfinv.de als ausfüllbare For• ulare zur Verfügung. 

Die Körperschaft ist berechtigt, für Hitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach a• tlich vorge­
schriebene• Vordruck(§ 50 Abs . I EStDV> auszustellen. 

Luwenaungsbestätigungen für Spenden und ggf. Hitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden, 
wenn das Datu• dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist 
ist taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 AD). 

H• ftun1 bei unrichti,e11 Zuwendun9sbestäti9un9en und fehlverwendeten Zuwendungen 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran­
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einko •• en­
steuer oder Körperschaftsteuer • it 30 ¾, die entgangene Gewerbesteuer paus c hal • it 15¾ der Zuwen ­
dung angesetzt C§ lOb Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 

Hinweise zu• Kapitalertragsteuerabzug 
Bei Kapitalerträgen, die bis zu• 31.12.2028 zufließen, reicht für die Abstandnah• e vo• Kapital­
ertragsteuerabzug nach§ 44a Abs. 4 und 7 Satz l Nr. I sowie Abs. 4b Satz l Nr. 3 und Abs. 10 
Satz I Nr. 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Bescheides 
aus. Das Gleiche gilt bis zu• o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 
§ 44b Abs. 6 Satz I Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit - , Finanzdienstleistungs- oder 
Wertpapierinstitut . 

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in eine• wirtschaftlichen 

Steuerkasse Ha• burg 
Steinstraße 10, 20095 Ha• burg 

Weitere Infor• ationen auf der letzten Seite oder im 
l nternet unter www.ha• burg.de/steuern 

f QTM, Hf. 000987 G 000337901 

-••• Fortsetzung siehe Seite 2 --• 

Kreditinstitut: 
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IBAN DE03 2000 0000 0020 0015 30 BIC HARKDEF1200 
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Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausges c hlossen ist. 

AnlM!'r-kungen 
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnah• e der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat- . 
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanza• t - ggf. i • Ra~• en ei ­
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung • uss auf die aussch~ießl1che 
und un• ittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Best1• mungen der 
Satzung beachten. 
Dies • uss auch künftig durch ordnungs• äßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Ei nnah• en und A~sgab­
en, Tätigkeitsbericht, Ver• ögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Ruck­
lagen) nachgewiesen werden(§ 63 AO). 

Er-läuter-ungen 
Es ist regel• äßig zu überprüfen, ob die tatsächliche Geschäftsführung den 
ge• einnützigkeitsrechtlichen Bestim• ungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie 
bitte - vorbehaltlich einer abweichenden Aufforderung des Finanzamtes - bis zum 31 . 07. 2 027 für das 
Jahr 2026 ein. Es wird darauf hingewiesen, dass die Übermittlung der Steuererklärung elektronisch 
zu erfolgen hat; dies kann entweder über das ELSTER - Online-Finanzamt (www.elster.de) oder 
• ittels ko•• erzieller Steuersoftware erfolgen.Bitte achten Sie darauf, zeitgleich in Papierform 
alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen (Bilanz , Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Auf­
stellung über sä• tliche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellung über das Vermögen, Protokolle der 
Hitgliederversa•• lung, Geschäftsbericht, Tätigkeitsbericht, Mittelverwendungsrechnung, Entwi c klung 
der Rücklagen usw.) für die Jahre 2024 bis 2026 mit einzureichen. 

_. •••••••• ** * llll* 111111* 11 11 II II**•• llllll*llll*.11111111-11 IIJI ***-* 111111111111111111111111 II* 1111-11* II II****** II* II II llll 11 11111111 1111 11 II* 1111 II II II II ll ll ll II 
Rei ch en Sie bitte- i n;;-e-rha lb v-o-n Vier ' wöc hen ab Erhält dieses a"esc h e i les ü nze laufsTellunge n- z u d e-n 
"sonstigen Kosten" für die Jahre 2021 bis 2023 nach. 

Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten zugrunde gelegt, die mir am 20 . 10.2024 u• 12:22:03 Uhr in 
authentifizierter For• übermittelt wurden . 

Rechtsbehelfsbelehr-ung 
Die in diese • Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. 
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenste l le 
schriftlich einzureichen, diesem/ dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Ni ederschr i ft 
zu erklären. 
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Besch eid einen Verwaltungsakt ändert oder 
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach eine• zulässigen Einspruch) eine z ulässige 
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist . In diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt e inen Monat. 
Sie beginnt • it Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei 
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe z ur Post als 
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen i s t . 
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungs akt bez eichnet werden, geg e n de n sich der 
Ei nspruch richtet . Es soll angegeben ·werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird . Ferner 
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden. 

Datenschutzhinweis 
Infor• ationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der St euerv e rwaltung und übe r Ihr e 
Rechte nach der Datenschut z -Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschut zf ragen 
entneh• en Sie bitte de• allge• einen Informationss c hreiben der Finanzverwaltung . Dieses 
Infor• ations s c hreiben finden Sie unter www.finan zamt . de (unter der Rubr i k "Dat e ns c hut z"> oder 
erhalten Sie bei Ihre• Finanza• t. 

.- weitere Informatio nen 

Öffnungs zeiten: 

HO 8 - 14, DI 8 - 14, DO 8 - 17 

Te lefonisch e Erreichbarkeit: 
HO - FR 8 - 1 2 
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